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TOP 7.3 Drohn

standorte
endetektion – neue Kostenbelastung für kleinere Flughafen-

Die Roadmap zur „Systematischen Detektion von unbemannten Fluggeräten in Flug- 
platznähe durch die DFS Deutsche Flugsicherung GmbH (DFS)“ wurde dem BMVI En-
de September 2019 vorgelegt. Die Roadmap enthält als Projektplan die notwendigen 
Schritte für die systematische Detektion von unbemannten Fluggeräten in Flugplatznä- 
he. Dazu gehören die Planungsphase und die Erprobung eines Prototyps, die Umset-
zungsphase und die anschließende Nutzungsphase. Derzeit befindet sich die DFS in 
der Planungs- und Prototypenphase. 

Die DFS hat im Rahmen einer Machbarkeitsstudie in den vergangenen Monaten in um- 
fangreichen Tests den heutigen Stand der Technik zur Detektion von kooperativen und
nicht-kooperativen Drohnen im Umfeld von Flughäfen überprüft. Ziel der Machbarkeits-
studie ist die Vorbereitung für eine EU-weite Ausschreibung an Hersteller von Drohnen-
detektionssystemen. Die technisch-wissenschaftliche Auswertung der Teststellungen 
verschiedener Drohnendetektionssysteme wird durch das Fraunhofer-Institut für Kom- 
munikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie begleitet und dauert noch an. 

Die beauftragten DFS-Arbeiten sind aber nicht die einzige Maßnahme, um das unauto- 
risierte Eindringen von Drohnen in nicht zugelassene Lufträume zu verhindern. Das 
neue EU-Drohnenrecht mit Registrierungspflicht und Geosensibilität wird voraussichtlich 
dazu führen, dass sich die Zahl der Sichtungen anonymer Drohnen und das Risiko un- 
autorisierten Eindringens in nicht für Drohnen zugelassene Lufträume verringern wer-
den. Dieser ganz wesentliche Baustein greift dabei an jedem Flugplatzstandort. 

Rechtlich ist es bisher nicht eindeutig entschieden, wie die Finanzierung erfolgen soll. 
Deutschland betrachtet diese Kosten als Kosten der Flugsicherung. In der Vergangen- 
heit hatte die Europäische Kommission diese Einschätzung nicht geteilt. Mit dem Ein-
reichen des überarbeiteten nationalen Leistungsplans zum 01.10.2021 erwartet das 
BMVI hierzu erneut eine Reaktion der Europäischen Kommission. 

 


